
 Kur und Beihilfe im Johannesbad in Bad Kohlgrub 
 
Ambulante Behandlung und Vorsorgemaßnahmen 
 
Ambulante Behandlung (Rezept von gesetzlicher Krankenkasse) 
Nach erfolgter ärztlicher Behandlung und Heilmittelverordnung (Rezept) erhalten Sie Ihren 
Behandlungsplan und zahlen dort auch Ihren vom Gesetzgeber festgelegten Eigenanteil an 
den Heilmittelkosten in Höhe von 10% plus eine einmalige Verordnungsblattgebühr von € 
10,00. Die restlichen 90% der Heilmittelkosten trägt Ihre Krankenkasse. 
Bitte beachten Sie, dass die Behandlung spätestens 8 Werktage nach Ausstellung der 
Verordnung begonnen werden muss. 
Die ambulante Behandlung kann ohne vorherige Absprache mit Ihrer Krankenkasse erfolgen. 
Sie übernimmt zwar die Kosten für die verordneten Heilmittel zu 90%, jedoch beteiligt sie 
sich nicht an den zusätzlich entstehenden Kosten (z.B. für die Unterbringung). 
Hierzu empfehlen wir Ihnen für die Unterbringung im Hause z. B. die günstige 
Wellvitalwoche. 
Gerne informieren wir Sie über die aktuellen Erfordernisse bei Rezepten, um diese bei Ihrem 
Kostenträger abrechnen zu können. 
Rufen Sie uns an: 08845 / 84-0 
 
Ambulante Vorsorgemaßnahme (Offene Badekur) 
 
Die ambulante Vorsorge- und Rehabilitationskur setzt einen Kurantrag bei Ihrer 
Krankenkasse voraus. Von dieser erhalten Sie einen sogenannten Badearztschein für die 
Konsultation eines Badearztes am Kurort und einen Kurmittel- bzw. Bäderscheck. Bei 
Vorlage dieses Schecks können wir die Kosten für die Heilmittel in der Regel mit Ihrer 
Krankenkasse direkt verrechnen. Jedoch müssen Sie auch hier Ihren Eigenanteil (15% der 
Heilmittelkosten) bei Erhalt des Terminplans bezahlen. Allerdings kann die Krankenkasse 
einen Zuschuss von bis zu € 13,-- pro Tag zu den übrigen Kosten (z.B. Verpflegung, 
Unterbringung) gewähren. Eine vorherige Absprache mit Ihrer Krankenkasse ist in jedem Fall 
erforderlich. 
Die offene Badekur kann grundsätzlich alle 3 Jahre in Anspruch genommen werden. Bei 
medizinischer Notwendigkeit kann Ihre Krankenkasse aber die Durchführung dieser 
Maßnahme auch zu einem früheren Zeitpunkt gewähren. Allerdings entfällt dann oft der 
Zuschuss von € 9,-- pro Tag. 
 
Die ärztliche Behandlung erfolgt bei einem Badearzt gegen Vorlage des Badearztscheins. 
Dem Badearzt obliegt die notwendige Verordnung der Heilmittel und Ihre medizinische 
Überwachung und Betreuung während der Kurmaßnahme. 
Nach Besuch des Badearztes erhalten Sie bei uns Ihren Behandlungsplan und zahlen Ihren 
Eigenanteil. Eventuelle Befreiungen geben Sie bitte bei Abgabe der Verordnung gleich an. 
Über die vollständige oder teilweise Befreiung von Zuzahlungen informiert Sie Ihre 
Krankenkasse. 
 
Beihilfefähigkeit 
 Wir bestätigen hiermit, daß unser Haus eine Einrichtung im Sinne des § 29 ( ehemals § 7)  
der bayerischen Beihilfevorschriften bzw. § 107 der SGB V 2 und des § 6 der BVO NRW ist, 
unter ärztlicher Leitung steht und als private Krankenanstalt konzessioniert ist. 
 
Unser Haus untersteht der Aufsicht des Staatl. Gesundheitsamtes Garmisch-Partenkirchen 



gemäß Art. 8 und Nr.1 und 2 des Gesetztes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG 
vom 12.07.86 GVBL Nr. 13/1986).  
 
Der Niedrigstsatz beträgt im Jahr 2012 pro Person 
und Tag für Einzel- und Doppelzimmer bei Vollverpflegung: 
 
€ 99,00 in der Zeit vom 27.12.2011 bis 06.01.2012
und 29.01.2012 bis 07.04.2012 sowie vom 06.05.2012 bis 27.10.2012
 
€ 94,00 in der Zeit vom 07.01.2012 bis 28.01.2012
und 08.04.2012 bis 05.05.2012 sowie vom 28.10.2012 bis 18.11.2012
 
In unserem Sanatorium finden ausschließlich Gäste (und deren Begleitperson) Aufnahme, die 
sich einer Krankenbehandlung unterziehen wollen. Wir verfügen nicht über eine Konzession 
als Beherbergungsbetrieb nach dem Gaststättengesetz. 
 
Unsere Einrichtung ist nicht mit einem Beherbergungsbetrieb räumlich verbunden und 
verfügt nicht über Nebenhäuser (Depandancen). 
 
Eine Vereinbarung zur Direktabrechnung bzw. Pflegesatzerstattung mit Kostenträgern 
jeglicher Art liegt nicht vor. 
 
 
Das Johannesbad in den Ammergauer Alpen 
 
Johannesbad GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Gabriele und Stephan Schober 
 
Saulgruberstr. 6 
82433 Bad Kohlgrub 
 
Telefon: +49 (0) 88 45 – 84 0 
Telefax: +49 (0) 88 45 – 84 187  
 
Internet: http://www.johannesbad-schober.de  
E-Mail: mail@johannesbad-schober.de  
 
IK: 510916472 
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